
Marc Steiner,
Bundesverwaltungsrichter*

*Der Referent äussert seine persönliche Meinung

27. November 2025



Sylvicultura oeconomica von Hans 
Carl von Carlowitz (1645-1714); 

Nachhaltigkeitsbegriff (vs. Raubbau)



Art. 34a und Art. 34b Waldgesetz:
Abschnittstitel “Holzförderung”

Art. 34b Bauten und Anlagen des Bundes:

1 Der Bund fördert bei der Planung, der Errichtung und dem 
Betrieb eigener Bauten und Anlagen soweit geeignet die 
Verwendung von nachhaltig produziertem Holz.

2 Bei der Beschaffung von Holzerzeugnissen berücksichtigt er 
die nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung sowie 
das Ziel der Reduktion von Treibhausgasemissionen.



Der Paradigmenwechsel

4
Online-Tagung nachhaltige öffentliche Beschaffung



5

Änderung des Bundesgesetzes über das 
öffentliche Beschaffungswesen durch 

die Kreislaufwirtschaftsvorlage



Frage, ob das Holz vom Anbieter 
bestellt oder auftraggeberseitig zur 

Verfügung gestellt wird

An der Swissbau Januar 2018 hat zum Beispiel die 
Gemeinde Nesslau ihr Projekt vorgestellt. Sie hat 
eigenes Holz verwendet, um ein neues Gemein-
dehaus zu bauen. Das ist vergaberechtlich 
unbedenklich, weil nicht “Schweizer Holz” verlangt 
wird beim Einkaufen, sondern die Auftraggeberin 
selbst das Holz aus eigenem Wald beisteuert und 
vom Anbieter lediglich verlangt, dass er dieses 
gemeindeeigene Holz als Baumaterial einsetzt.



Homestory 
in der Zeitschrift 
«Wald und Holz»



Hallenbad Frauenfeld als best practice
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Rückblick: Anlass der 
Parlamentariergruppe Wald und Holz 

August 2023 in Frauenfeld

statt wie bisher nur eine Empfehlung 



Projektorganisation Verbauen 
von eigenem Holz



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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